
INNAHMENANSÄTZE FÜR DEN
ZWEIJAHRESHAUSHALT 2008-2009

Die Generalversammlung
trifft für den Zweijahreshaushalt 2008-2009 den folgen-

den Beschluss:
1. Es werden geschätzte Einnahmen, die nicht Beiträge

der Mitgliedstaaten sind, in einer Gesamthöhe von
515.460.600 US-Dollar wie folgt gebilligt:

2. die Einnahmen aus der Personalabgabe werden ge-
mäß Resolution 973 (X) der Generalversammlung vom
15. Dezember 1955 dem Steuerausgleichsfonds gutgeschrie-
ben;

3. in den Mittelbewilligungen für den Haushalt nicht
vorgesehene Ausgaben, die direkt zu Lasten der Postverwal-
tung der Vereinten Nationen, der Besucherdienste, des Ver-
kaufs statistischer Produkte, der Kantinenbetriebe und damit
zusammenhängenden Dienste, des Garagenbetriebs, der Fern-
sehdienste und des Verkaufs von Publikationen gehen, wer-
den mit den bei diesen Tätigkeiten erzielten Einnahmen ver-
rechnet.

C
FINANZIERUNG DER MITTELBEWILLIGUNGEN

FÜR DAS JAHR 2008

Die Generalversammlung

trifft für das Jahr 2008 den folgenden Beschluss:

1. Die Mittelbewilligungen, die sich zusammensetzen
aus einem Betrag von 2.085.679.850 US-Dollar, das heißt der
Hälfte der von der Generalversammlung in Ziffer 1 der Reso-
lution A für den Zweijahreshaushalt 2008-2009 bewilligten
Mittel in Höhe von 4.171.359.700 Dollar, und einem Betrag
von 19.876.500 Dollar, das heißt der von der Versammlung in
ihren Resolutionen 61/258 vom 26. März 2007, 61/275 vom
29. Juni 2007 und 62/235 A vom 22. Dezember 2007 gebillig-
ten Erhöhung der revidierten Mittelbewilligungen für den
Zweijahreshaushalt 2006-2007, werden gemäß den Arti-
keln 3.1 und 3.2 der Finanzordnung und Finanzvorschriften
der Vereinten Nationen83 wie folgt finanziert:

a) 44.927.300 Dollar, und zwar 24.840.100 Dollar ent-
sprechend dem Nettobetrag der Hälfte der mit Resolution B
für den Zweijahreshaushalt 2008-2009 gebilligten geschätz-
ten Einnahmen, die nicht aus der Personalabgabe stammen,
zuzüglich 20.087.200 Dollar entsprechend der Erhöhung der
Einnahmen, die nicht aus der Personalabgabe stammen, für
den Zweijahreshaushalt 2006-2007;

b) 2.060.629.050 Dollar entsprechend den veranlagten
Beiträgen der Mitgliedstaaten nach ihrer Resolution 61/237
vom 22. Dezember 2006;

2. im Einklang mit Resolution 973 (X) der Generalver-
sammlung vom 15. Dezember 1955 ist der jeweilige Anteil
der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichs-
fonds auf ihre veranlagten Beiträge anzurechnen, und zwar
ein Gesamtbetrag von 231.612.600 Dollar, der sich wie folgt
zusammensetzt:

a) 232.890.200 Dollar entsprechend der Hälfte der mit
Resolution B gebilligten geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe für den Zweijahreshaushalt 2008-2009;

b) abzüglich 1.277.600 Dollar entsprechend der von
der Versammlung in ihren Resolutionen 61/258 vom
26. März 2007, 61/275 vom 29. Juni 2007 und 62/235 B vom
22. Dezember 2007 gebilligten Verringerung der Einnahmen
aus der Personalabgabe für den Zweijahreshaushalt 2006-
2007.

RESOLUTION 62/238
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62/238. Besondere Themen im Zusammenhang mit dem
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den
Zweijahreszeitraum 2008-2009

Die Generalversammlung,

I

Internationales Handelszentrum UNCTAD/WTO

nach Behandlung der Programmhaushaltsvorschläge für
das Internationale Handelszentrum UNCTAD/WTO für den
Zweijahreszeitraum 2008-200984 und des entsprechenden Be-
richts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen85,

1. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen85 an;

2. beschließt, die in Kapitel 13 (Internationales Han-
delszentrum UNCTAD/WTO) des Entwurfs des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 vorge-
schlagenen Mittel in Höhe von 28.099.800 US-Dollar (zu ei-
nem Wechselkurs von 1,2 Schweizer Franken je 1 Dollar) zu
bewilligen;

II

Verwaltungskosten des Gemeinsamen Pensionsfonds
der Vereinten Nationen

nach Behandlung des Berichts des Gemeinsamen Rates
für das Pensionswesen der Vereinten Nationen über die Ver-
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3. stellt fest, dass die Bestimmung betreffend den Mit-
telbedarf des Ausschusses für die Beseitigung der Diskrimi-
nierung der Frau in dem Bericht des Fünften Ausschusses an
die Generalversammlung über die Auswirkungen des Resolu-
tionsentwurfs über das Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der Frau auf den Programm-
haushalt93 behandelt wird;

V
Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missio-

nen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Ge-
neralversammlung und/oder vom Sicherheitsrat
genehmigte politische Initiativen
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über

die Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missio-
nen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Generalver-
sammlung und/oder dem Sicherheitsrat genehmigte politi-
sche Initiativen94 und des entsprechenden Berichts des Bera-
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wiederaufgenommenen zweiundsechzigsten Tagung vorzule-
gen;

16. beschließt, den Gesamtbetrag der für den Zweijah-
reszeitraum 2008-2009 veranschlagten Mittel für besondere
politische Missionen um 200.150.000 Dollar zu verringern;

17. billigt die in Tabelle 1 des Berichts des Generalse-
kretärs98 aufgeführten Haushaltspläne der 26 von der General-
versammlung und/oder dem Sicherheitsrat genehmigten be-
sonderen politischen Missionen in Höhe von insgesamt
386.587.300 Dollar;

18. billigt außerdem die Verbuchung von insgesamt
386.587.300 Dollar netto zu Lasten der in Kapitel 3 (Politi-
sche Angelegenheiten) des Entwurfs des Programmhaus-
haltsplans für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 beantrag-
ten Mittel für besondere politische Missionen;

VI

Revidierte Ansätze auf Grund der vom Menschenrechts-
rat verabschiedeten Resolutionen und Beschlüsse

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die revidierten Ansätze für die Kapitel 2, 23, 27, 28E und 35
und Einnahmenkapitel 1 des Programmhaushaltsplans für den
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und darüber hinaus der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, die zusätzliche finanzielle und technische Ver-
pflichtungen darstellen, behilflich zu sein,

betonend, dass die vorgeschrieben
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nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs108 und
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen109,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die Regierung Österreichs als Gastland unter-
nimmt, um Konferenzeinrichtungen im Internationalen Zen-
trum Wien zu bauen;

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs108 und schließt sich den entsprechenden Bemerkungen
und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschus-
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen109 an;

XI
Zusatzabkommen zwischen den Vereinten Nationen und

der Carnegie-Stiftung betreffend die Nutzung des
Friedenspalastes in Den Haag
unter Hinweis auf Abschnitt VII ihrer Resolution 52/222

vom 22. Dezember 1997,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über

das Zusatzabkommen zwischen den Vereinten Nationen und
der Carnegie-Stiftung betreffend die Nutzung des Friedenspa-
lastes in Den Haag110 und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen111,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs110;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen111 an;

3. billigt die im Anhang zum Bericht des Generalsekre-
tärs enthaltenen Änderungen des Zusatzabkommens;

XII

Finanzlage des Internationalen Forschungs- und
Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau

unter Hinweis auf Abschnitt II ihrer Resolution 61/273
vom 29. Juni 2007,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Finanzlage des Internationalen Forschungs- und Ausbil-
dungsinstituts zur Förderung der Frau112 und des entsprechen-
den Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen113,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs112;

2. schließt sich
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2. nimmt außerdem Kenntnis von den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen117;

3. nimmt ferner Kenntnis von den Ziffern 9 bis 11 des
Berichts des Generalsekretärs und ersucht den Generalsekre-
tär, auch weiterhin andere Maßnahmen als die Bildung einer
Rückstellung für Eventualverbindlichkeiten zu treffen, um
die Risiken, denen die Postverwaltung der Vereinten Natio-
nen durch Massensendungen ausgesetzt ist, zu beseitigen,
und der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten;

4. beschließt, auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung die
Bildung einer Rückstellung für Eventualverbindlichkeiten
der Postverwaltung der Vereinten Nationen als Lösungsmög-
lichkeit zur Verringerung des Risikos, dem die Postverwal-
tung durch die Nutzung ihrer Dienste für Werbepost und
Massendrucksachen ausgesetzt ist, auf der Grundlage etwai-
ger künftiger Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer
und vom Generalsekretär diesbezüglich vorgelegter aktueller
Informationen zu prüfen;

XV

Anspruchsberechtigung bei Flugreisen
unter Hinweis auf ihre Resolution 42/214 vom 21. De-

zember 1987, Abschnitt IV Ziffer 14 ihrer Resolution 53/214
vom 18. Dezember 1998 und Abschnitt IV ihrer Resolution
60/255 vom 8. Mai 2006,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Anspruchsberechtigung bei Flugreisen und über die Über-
prüfung der Anspruchsberechtigung bei Dienstreisen und der
Kostenerstattungen für Bedienstete und Mitglieder der Orga-
ne und Nebenorgane der Vereinten Nationen und der Stellen
des Systems der Vereinten Nationen118, des Berichts der Ge-
meinsamen Inspektionsgruppe über die Harmonisierung der
Dienstreiseregelungen im System der Vereinten Nationen119,
der Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner
Stellungnahmen sowie der Stellungnahmen des Koordinie-
rungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen zu diesem Bericht120 und des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen121,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs118;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht der Ge-
meinsamen Inspektionsgruppe über die Harmonisierung der
Dienstreiseregelungen im System der Vereinten Nationen119

und der Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung

seiner Stellungnahmen sowie der Stellungnahmen des Koor-
dinierungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen zu diesem Bericht120;

3. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in den
Berichten des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen122 an;

4. nimmt Kenntnis von der Empfehlung in Ziffer 7 des
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen121;

5. ersucht den Generalsekretär in seiner Eigenschaft
als Vorsitzender des Rates der Leiter, auf der Grundlage einer
Überprüfung sowie von Vorschlägen des Rates der Leiter dar-
über Bericht zu erstatten, ob es praktikabel ist, die Anspruchs-
berechtigung bei Dienstreisen für Bedienstete und Mitglieder
der Organe und Nebenorgane der Vereinten Nationen und der
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zu har-
monisieren, und dabei die Besonderheiten der Arbeit und der
Mandate der verschiedenen Stellen des Systems gebührend
zu berücksichtigen;

XVI

Außerordentlicher Reservefonds
nimmt davon Kenntnis, dass der außerordentliche Reser-

vefonds einen Ausgabenrest von 12.191.000 Dollar aus-
weist123;

XVII

Auswirkungen von Wechselkurs- und
Inflationsschwankungen

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die revidierten Ansätze auf Grund der Auswirkungen von
Wechselkurs- und Inflationsschwankungen124 und des ent-
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen125,

nimmt Kenntnis von den revidierten Ansätzen, die sich
aus der Neukalkulation auf Grund der Auswirkungen von
Wechselkurs- und Inflationsschwankungen ergeben;

XVIII

Gemeinsame Inspektionsgruppe
billigt für die Gemeinsame Inspektionsgruppe für den

Zweijahreszeitraum 2008-2009 einen Bruttohaushalt in Höhe
von 11.633.000 Dollar;

118 A/61/188 und Corr.1 und A/61/801.
119 Siehe A/60/78.
120 A/60/78/Add.1.
121 A/61/661.

122 A/61/661 und A/62/351.
123 Siehe A/C.5/62/22.
124 A/62/587.
125
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XIX

Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst

billigt für die Kommission für den internationalen öffent-
lichen Dienst für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 einen
Bruttohaushalt in Höhe von 17.777.000 Dollar;

XX

Interne Rechtspflege

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/228 vom 22. De-
zember 2007 über die interne Rechtspflege bei den Vereinten
Nationen,

1. beschließt, im Rahmen des Programmhaushaltsplans
für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 einen Gesamtbetrag
von 17.010.200 Dollar zu genehmigen, der eine Erhöhung
beinhaltet und sich folgendermaßen zusammensetzt:
11.860.400 Dollar in Kapitel 1 (Allgemeine Politik, Gesamt-
leitung und Koordinierung), 1.737.300 Dollar in Kapitel 2
(Angelegenheiten der Generalversammlung und des Wirt-
schafts- und Sozialrats sowie Konferenzmanagement),
41.300 Dollar in Kapitel 17 (Wirtschaftliche und soziale Ent-




